
T E C H N I K & G E S E L L S C H A F T VDI nachrichten · 31. März 2006 · Nr. 13 7

NRW: Maschinenbau
auf Wachstumskurs

Das Jahr 2005 war für den Ma-
schinenbau in Nordrhein-West-
falen ein Rekordjahr. Das meldet
der Verband Deutscher Maschi-
nen-und Anlagenbau (VDMA).
Der Umsatz stieg gegenüber
2004 um 9,6 % auf 33,2 Mrd. €,
die Kapazitätsauslastung lag bei
mehr als 90 %, der höchste Wert
seit zehn Jahren, so Reinhold
Festge, Vorstandsvorsitzender
des VDMA-NRW, vergangene
Woche in Düsseldorf. Überpro-
portional gewachsen sind die
Exporte, „während der Inlands-
absatz auf der Stelle trat“. Ob-
wohl in der Branche mehr pro-
duziert wurde, ist die Zahl der
Beschäftigten noch leicht ge-
sunken. Für das laufende Jahr
rechnet der Verband mit einem
Plus von 4 % und einer stärkeren
Inlandsnachfrage. has

Hessen:
Erörterungsverfahren zum
Flughafenausbau beendet

Das sechsmonatige Erörte-
rungsverfahren – die umfang-
reichste Anhörung zu einemVer-
kehrsprojekt in der Geschichte
der Bundesrepublik – zum Aus-
bau des Frankfurter Flughafens
ist am Montag abgeschlossen

worden. Alle „Bedenken, Anre-
gungen und Einwände“ hätten
vertieft angesprochen werden
können, betont der stellvertre-
tende Fraportvorsitzende Man-
fred Schölch. CDU und FDP se-
hen damit eine erste wichtige
Hürde auf demWeg zum geplan-
ten Ausbau und zur „Schaffung
von 100 000 Arbeitsplätzen“ ge-
nommen. Der Planfeststellungs-
beschluss soll 2007 ergehen, die
neue Landebahn soll 2009 in Be-
trieb genommen werden. sur

Bayern: Handy-Nutzung
in Schulen verboten

Bayern verbietet die Benut-
zung von Handys in Schulen.
Die Schüler dürfen Mobiltelefo-
ne zwar weiter mitbringen, diese
müssen aber ausgeschaltet blei-
ben – auch in den Pausen, so
Kultusminister Siegfried Schnei-
der (CSU) am Dienstag in Mün-
chen. Die vom Kabinett be-
schlossene Regelung komme
dem Anliegen der Eltern ent-

gegen, mit ihren Kindern vor
und nach der Schule Kontakt
aufnehmen zu können. Das Ver-
bot ist eine Reaktion auf die Si-
cherstellung dutzender Schüler-
Handys mit extremen Gewalt-
und Porno-Bildern in Immen-
stadt und Augsburg. AP/has

Hessen: SAP und
TU Darmstadt eröffnen

Forschungszentrum
Das Softwareunternehmen

SAP und die Technische Univer-
sität Darmstadt (TUD) haben
ein campusnahes Forschungs-
zentrum eröffnet. Das Darm-
städter „Campus-based Engi-
neering Center“ (CEC) ist nach
Dresden und Karlsruhe das drit-
te seiner Art in Deutschland und
gehört zum weltweiten For-
schungsnetzwerk SAP Research.
Ziel ist es, die technologische
Vorreiterrolle von SAP durch an-
wendungsorientierte Forschung
zu sichern und auszubauen. Ein
Forschungsschwerpunkt, an
dem in diesem Jahr bis zu 14
Doktoranden mitarbeiten sol-
len, ist das Thema „Arbeits-
umgebungen der Zukunft“. sur
VDI nachrichten, Düsseldorf, 31. 3. 06 –
hsteiger@vdi-nachrichten.com
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Copyright: Regierungsentwurf zur zweiten Stufe der Urheberrechtsreform verursacht handfesten Streit

Kein Pardon
für Tauschbörsen-Nutzer

U nterschiedlicher hätte das
Echo kaum ausfallen können:
Für Edda Müller, Vorstand
des Bundesverbands der Ver-

braucherzentralen, droht mit dem ver-
gangene Woche erfolgten Kabinetts-
beschluss zur 2. Stufe der Urheber-
rechtsnovelle „eine Kriminalisierung
von Jugendlichen auch in Bagatellfäl-
len sowie eine Überlastung der Straf-
verfolgungsbehörden“. Ähnlich fürch-
tet der Chaos Computer Club (CCC) die
„massenhafte Verfolgung meist ju-
gendlicher Filesharer“, die von der Poli-
tik nicht „vor einer immer hemmungs-
loser werdenden Rechteverwerterlob-
by“ geschützt würden.

Kulturstaatsminister Bernd Neu-
mann (CDU) spricht dagegen von ei-
nem „wichtigen Signal, dass der Schutz

VDI nachrichten, Berlin, 31. 3. 06, rb –

Auf Drängen der Unterhaltungsindustrie und der CDU hat
Bundesjustizministerin Brigitte Zypries eine Bagatellklausel aus
dem vom Kabinett beschlossenen Entwurf zur Urheberrechts-
novelle gestrichen. Ursprünglich sollte mit der Passage das
geringfügige illegale Naschen an Online-Tauschbörsen straffrei
und eine „Kriminalisierung der Schulhöfe“ verhindert werden.
Genauso umkämpft ist die Fachinformationsversorgung.

als Straftat behandelt werden. Dies be-
ziehe sich etwa auf einen Film, den sich
ein Nutzer schon vor dem Kinostart aus
dem Internet lade, sucht Zypries die
schwer verständliche Formulierung zu
verdeutlichen.

Rechtsbrechern drohen selbst im
nicht-gewerblichen Umfeld Haftstra-
fen bis zu drei Jahren. Die Staats-
anwaltschaft könne aber nach wie vor
gemäß § 153 der Strafprozessord-
nung von einer Verfolgung absehen,
wenn die Schuld des Täters gering sei
und kein öffentliches Interesse an ei-
ner Bestrafung bestehe, betont die
SPD-Politikerin. Allein die geplante
gesetzliche „Normierung dieser Pra-
xis der Staatsanwaltschaften nehmen
wir zurück“.

Bleibt also alles beim Alten? Jörg
Tauss, medienpolitischer Sprecher der
SPD-Fraktion im Bundestag, glaubt
dies nicht. Er beäugt kritisch die Ent-
wicklung, die sich mit der in einem se-
paraten Gesetzgebungsverfahren ge-
planten Einführung eines zivilrecht-
lichen Auskunftanspruchs gegenüber
Internet-Providern und der verdachts-
unabhängigen Vorratsspeicherung von
Telefon- und Internetdaten auftut. Da-
mit würde Rechteinhabern der Zugriff
auf persönliche Daten von Internetnut-

zern über die Protokollierung benutz-
ter IP-Adressen erleichtert. Mulmig
wird dem Sozialdemokraten bei dem
Gedanken, dass so auch „Schwarze
Sheriffs“ der Unterhaltungsindustrie

Bundesliga-TV: Kommende Bundesliga-Saison im Pay-TV via Kabel und Satellit

Arena zeigt alle 612 Liga-Spiele live

K eine nüchterne Pressekon-
ferenz, sondern eine perfekte,
auf Emotion gestimmte Show

begleitete die Präsentation des Kon-
zeptes von Arena: Die Tochter des Ka-
belnetzbetreibers Unity Media wollte
nur drei Monate nach dem Zuspruch
der Live-TV-Rechte für die Deutsche
Bundesliga ihre Professionalität unter
Beweis stellen. Mit sichtlichem Stolz
verkündete denn auch Arena-Sprecher
Bernard de Roos: „Wir geben den Fans
den Fußball zurück.“

Der neue Sender Arena will vom ers-
ten Spieltag der Saison 2006/2007 erst-
mals alle 612 Spiele der Bundesliga und

der 2. Bundesliga live im Abonnenten-
fernsehen übertragen. Der Preis für das
komplette Abopaket liegt bei 14,90 €
monatlich – sowohl für das Kabel- als
auch für das Satellitenangebot. Das ist
der Richtpreis, den Arena bestehenden
und möglichen neuen Partnern emp-
fiehlt. Als erste Partner werden die Ka-
belnetzbetreiber Ish und Iesy in Nord-
rhein-Westfalen und Hessen ihren Ka-

VDI nachrichten, München, 31. 3. 06, jdb –

Unter dem Motto „Aus Liebe
zum Spiel“ bringt Arena
ab 11. August die Spiele der
1. und 2. Bundesliga live in
deutsche Wohnzimmer. Drei
Monate nach dem Zuschlag für
die TV-Rechte präsentierte der
neue Sender am vergangenen
Montag sein Konzept.

belkunden Arena anbieten – bis Ende
Mai zum günstigen Startpreis von
9,90 € monatlich. Mit Kabel Deutsch-
land werde noch verhandelt.

„Wir werden Emotion und Leiden-
schaft transportieren und den Fans das
Stadionerlebnis nach Hause bringen“,
sagte Arena-Programm-Geschäftsfüh-
rer Dejan Jocic bei der Präsentation.
„Wir setzen auf bewährte Elemente wie

die Konferenzschaltung.“ Hinter-
grundinformationen vor und Kom-
mentare sowie Interviews nach den
Spielen kommen direkt aus den deut-
schen Bundesliga-Stadien. Den Live-
Übertragungen folgen Zusammenfas-
sungen der Highlights am Samstag und
Sonntag.

Laut LigaPräsident Werner Hack-
mann hatten sich die Bundesliga-Clubs
vor der Pressepräsentation vom Arena-
Angebot überzeugen können: „Wir ha-
ben mit Arena einen Partner gefunden,
der nicht nur sein Geschäft versteht,
sondern auch die Leidenschaft für un-
seren Sport mit uns teilt.“

„Der technische Zugang zum Arena-
Angebot ist unkompliziert“, erläuterte
Christoph Bellmer, Geschäftsführer
Technik und Vertrieb bei Arena. Ein di-
gitaler Dekoder und eine Smartcard
sind die Grundausstattung, mit der die
verschlüsselten Spiele sowohl über Ka-
bel als auch über Satellit empfangen
werden können. Via Satellit wird Arena
über Astra 19,2° Ost flächendeckend zu
empfangen sein. Zur Verbreitung sei-
nes Angebots hat sich Arena einen vol-
len digitalen Transponder mit zehn Ka-
nälen auf Astra gesichert. Die ORF-Sen-

Kritiker Jörg Tauss: Der medienpolitische
Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag
sorgt sich um die übermäßige Verfolgung

von Bagatelldelikten. Foto: M. Darchinger

an die gespeicherten Informationshal-
den herankommen könnten.

Im nun gestarteten parlamentari-
schen Verfahren zur Urheberrechts-
novelle will Tauss nicht nur das Pro-
blem einer übermäßigen Verfolgung
von Bagatelldelikten angehen, sondern
auch bei der Sicherung der wissen-
schaftlichen Informationsversorgung
„eine angemessene Lösung finden“.
Seiner Ansicht nach stehen bibliothe-
karische Lieferdienste wie subito vor
dem Aus. Sie dürften laut Kabinett nur
noch dann Zeitschriftenartikel und
kleine Teile aus Büchern an Interessen-
ten in Form einer grafischen Datei sen-
den, wenn Wissenschaftsverlage kein
eigenes Angebot machen.

„Die könnten dann bis zu 150 € pro
Dokument verlangen“, sorgt sichTauss.
Einsetzen will sich der Medienexperte
ferner für Einrichtung elektronischer
Leseplätze auch an Schulen sowie für
den Erhalt des bis Ende 2006 befriste-
ten Artikels 52a des Urheberrechts-
gesetzes. Er besagt, dass kleine Teile aus
Werken fürs Online-Learning in einem
Intranet zugänglich gemacht werden
dürfen. Die Union will davon nichts
wissen.

Weiteren Streit gibt es um die ge-
plante Begrenzung der Vergütungs-
abgabe in Höhe von 5 % des Verkaufs-
preises von IT-Geräten und Speicher-
medien. Nach Auskunft der Hersteller
ist diese Deckelungshöhe gerade noch
tragbar, während Verwertungsgesell-
schaften von einem „Schlag ins Gesicht
der Urheber“ und einer „Enteignung
der Urheber“ sprechen.

STEFAN KREMPL

@ www.kopien-brauchen-origina-
le.de/media/archive/139.pdf

des geistigen Eigentums als einem der
wichtigsten kulturellen Güter essen-
ziell ist“.„Es wäre völlig widersinnig ge-
wesen, vorsätzlich begangene Urhe-
berrechtsverletzungen per Gesetz
straffrei zu stellen“, gratuliert auch
Steffen Kuchenreuther, Präsident der
Spitzenorganisation der deutschen
Filmwirtschaft.

Auslöser der gegensätzlichen Reak-
tionen ist die Streichung der Bagatell-
klausel aus dem Gesetzestext. Mit der
Passage wollte Justizministerin Zypries
Kopien „in geringer Zahl“ aus illegalen
Quellen für den privaten Gebrauch
straffrei halten und so eine „Kriminali-
sierung der Schulhöfe“ verhindern.
Nun sollen Downloads „rechtswidrig
hergestellter und öffentlich zugänglich
gemachter Vorlagen“ aus dem Internet

detechniktochter ORS wird Bild- und
Tonsignale des Arena-Produktions-
partners Plazamedia übernehmen, en-
kodieren, weiterverarbeiten und auf
den Astra-Satelliten uplinken. Ver-
schlüsselt wird über Cryptoworks.

„Darüber hinaus prüfen wir die Ver-
schlüsselung für bestehende Dekoder
nach Nagravisionsstandard“, sagte
Bellmer. Ein logischer Schritt, denn mit
dem Verschlüsselungssystem, das auch
Premiere nutzt, sichert Unity Media
auch seine digitalen Pay-TV-Program-
me im Kabel ab. Entsprechende Deko-
der sind also bei vielen Ish- und Iesy-
Kunden bereits vorhanden.

Albrecht Schmitt-Fleckenstein ist
laut Jocic als Redaktionschef Garant für
die fachlich fundierte Berichterstat-
tung. Er setzt auf ein Team aus erfahre-
nen Sportmoderatoren, allen voran
Oliver Welke, Tom Scheunemann und
Uli Köhler. Als Kommentatoren konnte
Arena darüber hinaus Werner Hansch
und Günther Koch gewinnen. Das feste
Redaktionsteam mit rund 30 Modera-
toren und Kommentatoren werde an
den Spielwochenenden von bis zu 200
freien Mitarbeitern unterstützt. jdb
@ www.arena.tv

Das Arena-Team: Chefredakteur Albrecht Schmitt-Fleckenstein (li.), Geschäftsführer
Programm Dejan Jocic, Sprecher Bernard de Roos und Geschäftsführer Technik

Christoph Bellmer präsentierten ihr Sendekonzept für die nächste Bundesligasaison. Foto: ddp

Technik und Recht (24): Worauf Unternehmen achten müssen, wenn sie Daten von Mitarbeitern oder Kunden sammeln

„Die Gefahr des Missbrauchs wächst“

D ie Tore zur Zukunft sind gut gesi-
chert: mit Kameras, die sich Ge-
sichter merken, mit Lesegerä-

ten, die Fingerabdrücke erkennen,
durch Scanner, die Irismuster unter-
scheiden und Funkchips, die nicht nur
den Schlüsselcode, son-
dern Geburtsdatum,
Kontostand und Bewe-
gungsprofil ihres Trägers
speichern.

Immer mehr Unter-
nehmen setzen biome-
trische oder kombinierte
Sicherungssysteme ein,
ob es nun Produkte von
Bosch, Sicherheitssyste-
me von Siemens oder von
Assa Abloy sind, deren
Chipkarte nicht nur per
Funk die Tür aufschließt,
sondern auch an der
Kantine bezahlt, die Reisekosten spei-
chert, die Parkplatzschranke öffnet und
vieles mehr.

„Die Menge der erhobenen Daten
wächst und damit die Gefahr des Miss-
brauchs“, sagt Peter Schaar, Vorsitzen-
der der Gruppe der Datenschutzbeauf-
tragten der EU-Mitgliedstaaten in sei-

nem jüngsten Abschlussbericht. Aber
längst nicht alles, was machbar ist, ist
auch erlaubt.

Die erste Frage, die Unternehmen
beantworten müssen, lautet daher,
dürfen die Daten überhaupt erhoben

werden? Die Antwort da-
rauf gibt das Bundesdaten-
schutzgesetz – gegebenen-
falls in Kombination mit
Spezialgesetzen wie der
Strafprozessordnung oder
dem Telekommunikations-
gesetz.

Danach steht das Erhe-
ben – ebenso wie das Ver-
arbeiten und Nutzen – per-
sonenbezogener Daten un-
ter einem Verbot mit so ge-
nanntem Erlaubnisvor-
behalt: Es ist also grund-
sätzlich untersagt, es sei

denn, es liegen bestimmte Vorausset-
zungen vor, die es ausnahmsweise
doch erlauben.

Eine Variante, die eine Datenerhe-
bung zulässig macht, ist die Einwil-
ligung, mit der die Erlaubnis der Be-
troffenen eingeholt wird. „Auf diese
Weise bekommen Unternehmen die

VDI nachrichten, Mönchengladbach, 31. 3. 06, has –

Nicht alles, was machbar ist, ist auch erlaubt. Das trifft auch auf
Daten zu, die von Unternehmen gesammelt werden. Um auf der
sicheren Seite zu sein, sollte vor der Erhebung personenbezogener
Daten die Einwillig der Betroffenen eingeholt werden. Rechts-
anwältin Kerstin Zscherpe rät Unternehmen zu einem abgestuften
Vorgehen, um „rechtskonform“ zu bleiben.

Bei der Erfassung von Daten gilt das Prinzip
der Verhältnismäßigkeit. Foto: Keystone

Freizeichnung für ihre Eingangskon-
trolle per Iris-Scan, für die Datenspei-
cherung per Kunden-Karte und vieles
mehr“, erläutert Kerstin A. Zscherpe,
Datenschutzspezialistin der interna-
tionalen Kanzlei Hammonds in Mün-
chen.

Doch das Problem mit der Einwil-
ligung liegt auf der Hand: Manche ver-
weigern ihre Zustimmung oder ziehen
ihre schon erteilte Einwilligung kurz-
fristig zurück. Der Blankoschein fürs
Datensammeln stößt spätestens dort
an Grenzen, wo eine Vielzahl unbe-
kannter Personen betroffen ist, etwa in
einer privaten Einkaufspassage.

Hier setzt eine zulässige Datenerfas-
sung – z. B. in Form von Videoaufnah-
men – eine Interessenabwägung vo-
raus: Das Interesse des Unternehmens
an der Datenerhebung muss gegen-
über dem Persönlichkeitsrecht der be-
troffenen Personen überwiegen. Das
kann dann der Fall sein, wenn Indus-
triespionage oder andere Straftaten zu
befürchten sind, etwa Raubüberfälle in
dunklen Durchgängen.

Rechtsanwältin Zscherpe rät Firmen
zu einem abgestuften Vorgehen, um
rechtskonform zu bleiben. So könne
z. B. die Forschungsabteilung eines
Pharmaunternehmens problemlos mit
Iris-Scannern oder Fingerabdruck-
lesern gesichert werden, die Kantine
desselben Unternehmens sei dagegen
nicht so schutzbedürftig, weshalb bio-
metrische Sicherungssysteme dort
rechtswidrig sein könnten. „Zum
Schutz des Grundrechts auf informa-
tionelle Selbstbestimmung ist immer

zu prüfen, ob nicht das gleiche Ziel mit
geringeren Eingriffen in das Persön-
lichkeitsrecht erreichbar ist“, um-
schreibt der Bundesdatenschutzbeauf-
tragte Peter Schaar das Prinzip der Ver-
hältnismäßigkeit.

Zusätzlich zur Verhältnismäßigkeit
müssen alle Datensammler das Prinzip
der Zweckbindung beachten. Dient der
Sicherheitschip am Labor dazu, die
Forschungsergebnisse zu sichern und

zeichnet er deshalb auf, wann wer das
Labor betreten hat, darf die Personal-
abteilung die so gewonnenen Bewe-
gungsprofile nicht ohne weiteres dazu
verwenden, um beispielsweise dem La-
borleiter ein mitternächtliches Schä-
ferstündchen mit der Assistentin nach-
zuweisen. „Solche „Nice-to-know-Sa-
chen sind ohne Einwilligung der Be-
troffenen tabu“, sagt Zscherpe.

Mitarbeiter, die sich gegen Daten-
missbrauch wehren wollen, – voraus-
gesetzt, sie haben ihn überhaupt mit-
bekommen – , können dem Unterneh-
men recht unangenehm werden. Oh-
nehin hat jeder Mitarbeiter Anspruch
auf Einsicht in die über ihn gespeicher-
ten Daten. Sein erster Ansprechpartner
sind die Datenschutzbeauftragten des
Unternehmens. Reagieren weder die
firmeninternen Datenschützer noch
die Vorgesetzten, sind die öffentlichen
Datenschutzbehörden zuständig – eine
pro Bundesland.

„Knöpfen diese sich die Firma vor,
machen sie es meist gründlich“, weiß
Zscherpe. Zudem droht negatives Pres-
seecho für das Unternehmen. Um sich
solchen Ärger zu ersparen, können Fir-
men, die sicherheitsrelevante Technik
einsetzen, regelmäßig einen Sicher-
heitscheck machen lassen – etwa vom
TÜV oder anderen Anbietern, wie etwa
dem Unabhängigen Landeszentrum
für Datenschutz in Schleswig-Holstein.

EVA ENGELKEN
Die Serie wird fortgesetzt. Die bisher erschienenen
Artikel unter
@ www.vdi-nachrichten.com/tech-
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